
 
 

 
 

Vorblatt 
 
Problem: 
Verpflichtung der Landesregierung zur Erklärung 
 - bestehender Naturschutzgebiete und von 
 - Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung 
zu Europaschutzgebieten (§ 22b Abs. 1 u. 3 NG 1990) 
Ziel: 
Errichtung des „Europaschutzgebietes Neusiedler See – Nordöstliches Leithagebirge“ durch 
Erlassung der gegenständlichen Verordnung 
Lösung: 
Erlassung der gegenständlichen Verordnung auf Grund des § 22b Abs. 1 NG 1990 
Alternativen: 
keine 
Kosten: 
keine 
EU - (EWR - ) Konformität: 
Durch diese Verordnung werden  

-   die Richtlinie 2009/147/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl. Nr. 

     L  020 vom 26. 01. 2010  S. 7-25 sowie  
- die Richtline 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. Nr. L 206 vom 22.07. 1992 S. 7, zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 2006/105/EG zur Anpassung der Richtlinien 73/239/EWG, 
74/557/EWG und 2002/83/EG im Bereich der Umwelt anlässlich des Beitrittes Bulgariens 
und Rumäniens, ABl. Nr. L 363 vom 20. 12. 2006 S. 368 (CELEX Nummern: 32010L0147, 
31992L0043)  

umgesetzt. 
 

 


